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Das Einkommensteuergesetz sieht für bestimmte Aufwendungen eine besondere 
Angemessenheitsprüfung vor.

Angemessenheitsprüfung bei PKW
Die Angemessenheitsprüfung bezieht sich 
dabei sowohl auf die Angemessenheit dem 
Grunde als auch der Höhe nach. Sind die 
Aufwendungen der Höhe nach nicht ange-
messen, ist nur der die Angemessenheit 
übersteigende Teil der außerbetrieblichen 
Sphäre zuzurechnen und daher steuerlich 
nicht abzugsfähig.
Aufwendungen bzw. Ausgaben in Zusam-
menhang mit der Anschaffung eines Per-
sonen- oder Kombinationskraftwagens sind 
insoweit angemessen, als die Anschaffungs-
kosten € 40.000,00 (für Anschaffungen der 
Kalenderjahre ab 2005) nicht übersteigen. 
So ist auch die jährliche Abschreibung ent-
sprechend zu kürzen.

Treibstoffkosten sind in der Regel in vol-
ler Höhe abzugsfähig, weil nicht davon aus-
gegangen werden kann, dass der Treibstoff-
verbrauch bei einem luxuriös ausgestatteten 
Kraftfahrzeug überproportional hoch ist. 
Wertabhängige Kosten (z.B. Kosten einer 
Kaskoversicherung, Zinsen, Haftpflichtver-
sicherungsprämien einschließlich motorbe-
zogene Versicherungssteuer) sind jedenfalls 
zu kürzen. Dabei ist höchstens der Betrag 
abzugsfähig, der üblicherweise auf die ange-
messene Preisklasse entfällt.
Der Verwaltungsgerichtshof hat auch klar-
gestellt, dass diese Angemessenheitsprü-
fung wie beim Finanzierungs-Leasing auch 
beim so genannten PKW-Operating-Lea-
sing gilt. Ein Anwalt hatte ein repräsentati-
ves Fahrzeug im Wert von € 93.000,00 mit 
einem Operating-Leasingvertrag geleast. 
Die Leasingrate betrug € 1.915,94 im 
Monat. Im Zuge einer Betriebsprüfung wur-
den die anerkannten Betriebsausgaben 
um 59 % gekürzt – auf Basis der damals 
geltenden Angemessenheitsgrenze von  
€ 34.000,00. Der Verwaltungsgerichtshof 

erkannte die Angemessenheitsprüfung auch 
im Zusammenhang mit einem Operating-
Leasing-Vertrag als zulässig an und führte 
aus, dass es unerheblich ist, ob die Ausga-
ben aufgrund eines Operating-Leasing-Ver-
trages oder eines Finanzierungs-Leasing-
Vertrages getätigt werden.  

SOZIALVERSICHERUNG 

Zahlungsfristen und Ver-
zugszinsen von Sozialver-
sicherungsbeiträgen

Sozialversicherungsbeiträge sind dann 
zeitgerecht entrichtet, wenn sie innerhalb 
von 15 Tagen nach deren Fälligkeit auf 
dem Bankkonto des zuständigen Versiche-
rungsträgers gutgebucht sind. 

Ist der letzte Tag der Frist ein Samstag, 
Sonntag, gesetzlicher Feiertag, Karfreitag 
oder der 24. Dezember, so ist der nächste 
Tag als letzter Tag dieser Frist zu verste-
hen. 

RESPIROFRIST
Werden die Beiträge zu spät einbezahlt, 
aber noch innerhalb von drei Tagen nach 
Ablauf der 15-Tage-Frist, bleibt dies ohne 
Verspätungsfolgen (Verzugszinsen). 

Fällt einer dieser drei Respirotage auf einen 
Samstag, Sonntag, Karfreitag, gesetzlichen 
Feiertag oder den 24. Dezember, so gilt die 
Frist auf den folgenden Bankarbeitstag ver-
längert.

Aber Achtung: 
Verzögerungen auf dem Bankweg gehen zu 
Lasten des Dienstgebers!

VERZUGSZINSEN
Werden nun die Beiträge auch unter 
Berücksichtigung der Respirofrist verspä-
tet eingezahlt, fallen Verzugszinsen in einer 
festgelegten Höhe an (in der Regel ab dem 
16. Tag).

Entscheidend dabei ist der Zahlungsein-
gang, d.h. die Verbuchung bzw. Wertstel-
lung am Bankkonto des Versicherungsträ-
gers. 

Ab 2010 werden von den rückständigen 
Beiträgen Verzugszinsen in der Höhe von 
6,01 % p.a. berechnet.

Der Verzugszinsensatz ergibt sich aus der 
verlautbarten Sekundärmarktrendite für den 
Oktober des Kalendervorjahres plus 3 %- 
Punkte.

Sind Verzugszinsen für vorangegangene 
Zeiträume zu verrechnen, so muss immer 
der im Kalenderjahr aktuelle Zinssatz ange-
wandt werden.  
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ERHÖHTER UNTERHALTSABSETZ- 
BETRAG
Pro Monat für das 1. Kind € 29,20, für das 
2. Kind € 43,80 und für jedes weitere Kind 
€ 58,40.

KINDERFREIBETRAG
€ 220,00 jährlich pro Kind, wenn er von  
einem einzigen Steuerpflichtigen geltend 
gemacht oder
€ 132,00 jährlich pro Kind, wenn er von  
zwei Steuerpflichtigen für das selbe Kind in 
Anspruch genommen wird.

SONDERAUSGABEN
Obergrenze des Kirchenbeitrages 
€ 200,00 (bisher € 100,00);
Spenden an humanitäre Einrichtungen ab-
setzbar.

AUSSERGEWÖHNLICHE BELASTUNGEN
Kinderbetreuungskosten pro Jahr und Kind: 
max. € 2.300,00. 
Für Kinder, die das 10. Lebensjahr zu Beginn 
des Kalenderjahres noch nicht vollendet 
haben (bei behinderten Kindern das 16. 
Lebensjahr). 

Auch (Ehe)Partner/innen oder der unterhalts-
verpflichtete (z.B. geschiedene) Elternteil 
sind zum Abzug berechtigt, wenn ihnen der 
Unterhaltsabsetzbetrag für mehr als sechs 
Monate im Kalenderjahr zusteht, soweit 
die Kinderbetreuungskosten zusätzlich zum 
Unterhalt geleistet werden. 

Die Betreuung muss in privaten oder öffent-
lichen Kinderbetreuungseinrichtungen  oder 
durch eine pädagogisch qualifizierte Person 
erfolgen.

NEUERUNGEN BEI DER ARBEITNEHMERVERANLAGUNG 2009 

Sachverhalt
Ein Unternehmen vereinbarte mit seiner 
Angestellten einen „Nachtrag zum Dienst-
vertrag“, in dem der Arbeitgeber der Arbeit-
nehmerin eine Aus- und/oder Weiterbil-
dung zur Officemanagerin ermöglicht. Der 
Arbeitgeber übernahm die Kosten für diese 
Ausbildungsveranstaltung in der Höhe von  
€ 3.600,00. Vereinbart wurde auch, dass 
sich, wenn das Arbeitsverhältnis vor Ablauf 
von fünf Jahren nach Erwerb der Kenntnisse 
aus der Weiterbildung durch unberechtigten 
vorzeitigen Austritt, berechtigte Entlassung, 
Nichtbestehen der Abschlussprüfung, mehr-
maliges unentschuldigtes Fernbleiben von 
der Ausbildungsveranstaltung, Kündigung 
durch den Arbeitnehmer oder einvernehm-
liche Auflösung endet, die Arbeitnehmerin 
verpflichtet, die vom Arbeitgeber getragenen 
Gesamtkosten für die oben genannte Ausbil-
dungsveranstaltung zurückzubezahlen. 
Die Arbeitnehmerin nahm an dem verein-
barten Ausbildungskurs zur Officemanage-
rin teil und die Kosten wurden vom Unter-
nehmen getragen. Etwa drei Monate nach 
Abschluss der Ausbildung kündigte die 
Arbeitnehmerin. Das Unternehmen meinte 
daher, dass ihm 55/60stel der Ausbildungs-
kosten zustehen. Die Arbeitnehmerin wen-
dete ein, dass die Vereinbarung nichtig sei, 
da sie keine Aliquotierung enthalte.

Rechtliche Beurteilung
Das Erstgericht, Berufungsgericht und der 
OGH gaben der Arbeitnehmerin Recht. Die 
relevante gesetzliche Bestimmung (§ 2d Abs 
3 AVRAG)  regelt, dass die Vereinbarung der 
Rückerstattung von Ausbildungskosten nur 
dann zulässig sei, wenn auch eine Aliquotie-
rung vereinbart sei. Nach der überwiegen-

den Meinung im Schrifttum bewirke die feh-
lende Aliquotierung die gänzliche Unwirk-
samkeit der Rückzahlungsvereinbarung. 
Ein Vertrag, der gegen ein gesetzliches Ver-
bot verstößt, ist nichtig. Der Umfang der 
Nichtigkeit ist nicht nach dem Parteiwillen, 
sondern nach dem Zweck der Verbotsnorm 
zu beurteilen. 

Vereinbarungen über den Rückersatz von Ausbildungskosten müssen unbedingt eine aliquote Rückerstattungs- 
verpflichtung enthalten.

Vereinbarung über den Rückersatz von  
Ausbildungskosten

Ein Unternehmen vereinbarte mit seiner Angestellten eine Nachtrag zum 
Dienstvertrag zur Aus- und/oder Weiterbildung.
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Privatpilotenschein für Arzt 
nicht abzugsfähig

Ein Wahlarzt der Allgemeinmedizin hatte 
Aufwendungen für den Erwerb des Privat-
pilotenscheines als Betriebsausgaben gel-
tend gemacht.
Die Finanz versagte diesen Aufwendungen 
die Anerkennung als Betriebsausgaben. 
Wer einen Privatpilotenschein erwerbe, tue 
dies im Allgemeinen deshalb, weil er eine 
persönliche Neigung zum Flugsport habe. 
Es stehe fest, dass eine eigene fliegerische 
Betätigung keine Voraussetzung für die Aus-
übung der fliegerärztlichen Tätigkeit des 
Beschwerdeführers sei. 
Der Arzt machte geltend, bei den Aufwen-
dungen handle es sich um solche der Berufs-
fortbildung. Ziel sei es, als fliegerärztlicher 
Sachverständiger für Fluglinien tätig zu 
sein. Es sei in der Branche bekannt, dass 
Fluglinien als fliegerärztliche Sachverstän-
dige jene Ärzte heranziehen, die neben 
den theoretischen Kenntnissen 
auch die praktische Erfahrung 
als Pilot besitzen.
Der Arzt bezog sich auf die 
Bestimmung, dass Aufwendun-
gen für Aus- und Fortbildungs-
maßnahmen im Zusammen-
hang mit der vom Steuerpflich-
tigen ausgeübten oder einer 
damit verwandten beruflichen 
Tätigkeit jedenfalls Betriebs-
ausgaben seien.
Der Verwaltungsgerichtshof 
hatte früher schon ausgespro-
chen, dass auch solche Bil-
dungsmaßnahmen als abzugs-
fähige (Fort)Bildung angesehen 
werden, die nicht nur spezifisch 
für eine bestimmte betriebli-
che oder berufliche Tätigkeit, 
sondern zugleich für verschie-
dene berufliche Bereiche dien-

lich sind. Diese Bildungsmaßnahmen müss-
ten aber jedenfalls im ausgeübten Beruf 
von Nutzen sein und somit einen objektiven 
Zusammenhang mit dem ausgeübten Beruf 
aufweisen. 

In diesem Fall führte der Verwaltungsge-
richtshof aber aus, dass es sich bei dem 
beim Erwerb eines Privatpilotenscheines 
nicht um eine Bildungsmaßnahme im Sinne 
des obigen Erkenntnisses handelt. 
Der Verwaltungsgerichtshof teilt die Auf-
fassung der belangten Behörde. Gemäß Ein-
kommensteuergesetz sind Aufwendungen 
oder Ausgaben für die Lebensführung nicht 
abzugsfähig, selbst wenn sie die wirtschaft-
liche oder gesellschaftliche Stellung des 
Steuerpflichtigen mit sich bringt, und sie 
zur Förderung des Berufes oder der Tätig-
keit des Steuerpflichtigen erfolgen. 

Ein aktuelles Erkenntnis des Verwaltungsgerichtshofes setzt sich mit der Abzugs-
fähigkeit der Aufwendungen zur Erlangung eines Privatpilotenscheines für 
einen Arzt auseinander.

KULTURLINKS 

Interessantes aus Musik, 
Theater und Kunst

www.volksoper.at
Die lustige Witwe
18. Feb. 2009 –  4. Juni 2010 
Volksoper Wien

Die „Lustige Witwe“ ist von Kopf bis Fuß 
erfüllt von pulsierender und unberechen-
barer Vitalität. Mit diesem epochalen Werk 
hatte Franz Lehár Ende 1905 die Silberne 
Ära der Operette eröffnet. 

www.oper-graz.at
In 80 Tagen um die Welt
28. Nov. 2009 – 1. Juni 2010 
Oper Graz

Das Autorenduo Maurizio Nobili und Mar-
kus-Peter Gössler hat sich des Jugend-
buchklassikers von Jules Verne angenom-
men und entführt »In 80 Tagen um die 
Welt« auf eine Reise, wie sie abenteuer-
licher, witziger und spannender nicht sein 
könnte.

www.landestheater.at
Mutter Courage und ihre Kinder
24. April – 11. Juni 2010 
Tiroler Landestheater, Innsbruck

Bertolt Brecht will mit der Mutter Courage 
nicht nur zeigen, dass der Krieg nichts wei-
ter ist „als die Fortführung der Geschäfte 
mit anderen Mitteln“, sondern auch, dass 
es nie die kleinen Leute sind, die die gro-
ßen Geschäfte in den Kriegen machen. Sie 
können für ihn nur verlieren, so lange sie 
versuchen, sich mit den Umständen zu 
arrangieren, anstatt sie zu ändern.

www. mozarteum.eu
Mozart Symphonie Konzerte
27. März – 30. Okt. 2010
Solitär – Universität Mozarteum Salzburg

An 24 Samstagen durchgehend von März 
bis Oktober, wird es alternierend in zwei 
der schönsten Konzertsäle Salzburgs, dem 
Großen Saal des Mozarteums und der Gro-
ßen Universitätsaula, einen imposanten 
Klangbogen mit den bekanntesten Melo-
dien Mozarts geben. 
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STEUERTERMINE // MÄRZ-MAI 2010

Fälligkeitstermin 15. März
USt-Vorauszahlung für Jänner
L, DB, DZ, GKK, KommSt für Februar

Fälligkeitstermin 15. April
USt-Vorauszahlung für Februar
L, DB, DZ, GKK, KommSt für März

Fälligkeitstermin 17. Mai
USt-Vorauszahlung für März
L, DB, DZ, GKK, KommSt für April
KU, KR für das I. Quartal
ESt- und KÖSt-Vorauszahlung für das II. Quartal

ärzte
Steuernews


